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„ Unser gsellen von St.Gallen", berichtet Vadian nach einer zeitgenössischen

Quelle, „deren bi anderthalb hundert was, beachtend her des

herzogen das klein paner und sin wapen und zaichen und darzu fünfgroße

paner und 22 rennfenli, und zugend hie in an Sant Gertruden tag zu
mitten merzen im 76 jar. Darnach am nünden tag des abereilen bracht

man gar ain schone hübsche wohlgeruste schlangen und ain tarraßbüchs,
baid uf reder wol gefasset, als si der herzog von Burgon vor Nüß und

anderswo gebrucht hatt. Und bestund man also mit eeren, welich den

kosten, so ain stat erlaid, gar wol vergultend, und iederman zufriden was. ''

lUnpycitljitubrl

Der st.gallische Buchdrucker Leonhard Straub hatte auf das

Jahr 1579 einen Kalender herausgegeben, versehen mit den

Wappen der XIII Orte, wozu er die bereits 1577 in Basel

benützten Holzstöcke verwendete. Zufälligerweise war der
Bär im Wappen von Appenzell ohne sein männliches Zeichen

dargestellt. Kaum war der Kalender erschienen, so hob in

ganz Appenzell ein Lärmen ob des Bären an, „welcher nun
ein Weiblein und kein Männlein mehr sei". Außerdem sei

der als Wappenhalter dargestellte Bär der „St.Galler Bär mit
dem Halsband" und man wolle hierdurch die Abhängigkeit
Appenzells von St.Gallen darstellen. (Bei genauerem
Zusehen stellt sich jedoch das „Halsband" des Bären als das

Kinnband des dem Bären im Nacken hängenden Federbaretts

heraus.)
Da man es damals mit heraldischen Einzelheiten noch

sehr genau nahm, wurde kurzerhand St.Gallen angeklagt,
des Standes Appenzell Ehrenwappen auf recht schimpfliche

57

„t/mer 00a Â.t?a/à", Laàa »ar^ smer ^sîtA6?îàî-
5àa (Tae/Ze, ,,àe?î èî aîîî/ert^a/è ^aKî/ert M«5, öraäenc/ ^er à ^er-

^0FM îà ^/em /?aasr aaal 5m ma^m M-7 ^aî'cà a?îî/ î/ar^a/a?î/'Fro/?e

/>M6?' »»</ ^ rea?î/ê?î/î, anal ^a^eaci /îis à a» Haat dertraî/ea taF

mità Msr^e» Im 76 ^/ar. Damar^ a??? Kàà t«F à <z/>^s/à èraâ
ma?î Fa?- am ^0W ààà wo^/^sra^ts 5c^/aaFm a?îî/ am tarraMá'îà,
5aîl/ a/ rec/rr mo/ Fê/aMt, a/5 5/ c/er ^er^vF von àr^oa vor 7Và)? aaoi

a»î/er5mo Fvörac^t ^a//. I/a<7 />s5/a»e/ man a/50 Mît esren, Me//c^ îà
^o5à, 50 am sr/a/î/, Aar mo/ ver^a/ts/îî/, aaî/ isî/erMîm ^a/r/à ma5. ° °

Der st. gallisch-appenzrllijche Mappenstandrl

Der st.Zallische Luchdrucher Leonhard 8trauh hatte au! das

^sahr 1579 einen Xalendcr herausgesehen, versehen mit den

Wappen der XIII Orte, wo^u er die hereits 1577 in Lasel

henüt^ten Holxstöche verwendete. Zufälligerweise war der

Lär iin Wappen von r^ppen?ell ohne sein männliches Reichen

dargestellt. Xaum war der Xalender erschienen, so hod in

gan? rhppen^ell ein Lärmen oh des Lären an, „welcher nnn
ein Weihlein und hein hlânnlein rnehr sei". XuLerdem sei

der als Wappenhalter dargestellte Lär der „8t.Oaller Lär mit
dein Halshand" und man wolle hierdurch die thhhängigheir
^.ppen^ells von 8t.OaI1en darstellen. (Lei genauerem ^u-
sehen stellt sich jedoch das „Halshand" des Lären als das

Xinnhand des dein Lären irn Xachen hängenden Lederharetts

heraus.)
Da rnan es darnals rnit heraldischen Lin^elheiten noch

sehr genau nährn, wurde hur^erhand 8t.Oallen angehlagt,
des 8tandes thppen^ell Lhrenwappen auf recht schimpfliche
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Weise verletzt und den Bären seiner Mannbarkeit beraubt
zu haben. Daraufwurde eine Gesandtschaft mit den Beschwerden

an den Rat von St.Gallen gesandt und sofort eine resolute

Antwort gefordert. Als St. Gallen dieser Aufforderung nicht
nachkam, wurde man in Appenzell darüber dermaßen

aufgebracht, daß der Rat kurz entschlossen zu einem Kriegszug

gegen St.Gallen rüsten und das Banner auf dem Rathaus
ausstecken ließ.

Dank der schleunigen Intervention von Abt Joachim von
St.Gallen konnten die erhitzten Gemüter beruhigt und das

Schlimmste vermieden werden. Bei dem zustande gekommenen
Vergleich zu Rorschach wurde die Wappenangelegenheit
dahin geregelt, daß Straub, obwohl er seine völlige Unschuld
leicht nachweisen konnte, um des Friedens willen erklären
mußte, daß der Irrtum aus Einfalt geschehen und er sich eidlich

zur Vernichtung der beanstandeten Kalender verpflichte.
Damit war auch dieser Zwist gütlich beigelegt, damit

„hinfüro kein theil den anderen an seinen Wappen, Fry-
heiten, Rechten usw. weder schmützen nach schmächen,
sonder einander treue, aufrechte, Eidgenössische nachpur-
schaft erzeigen".

fie ftûMfaljue

Bestimmte urkundliche Weisungen über die Farben der Stadtfahne

sind bis heute noch nicht aufgefunden worden. Nach
Brauch und Herkommen sind es Schwarz-Weiß-Rot. Diese

Farbfolge ist auch bei dem „Fahnenstreit", der vor einigen
Jahren entbrannte, neuerdings bestätigt worden. Schwarz ist
das Wappentier, silbern der Schild, rot die Bewehrung des

Bärs; diese Wappenfarben gelten auch für die Fahne.
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Weise verleb und den Bären seiner ll^lannBarBeit BerauBt

^u BaBen. Daraufwurde eine (Gesandtschaft mit den Beschwerden

an den Kat von 8t.dallen gesandt und sofort eine resolute

Antwort gefordert. ^.ls 8t.dallen dieser Aufforderung nicht
nacBBam, wurde man in v^ppen^ell darüBer derinaBen auf-

gekracht, daB der Kat lcur^ entschlossen ?^u einern Kriegszug

gegen 8t.dallen rüsten und das Banner auf dein KatBaus aus-
stechen lieB.

Danlc der schleunigen Intervention von ^,Bt Joachim von
8t.dallen honnten die erhitzten dcmüter Beruhigt und das

8chliininste vermieden werden. Lei dein Zustande gehonnnenen

Vergleich ?u KorschacB wurde die WappenangelegenBeit
dahin geregelt, daB 8trauB, oBwolrl er seine völlige DnscBuld
leicht nachweisen honnte, uin des Briedens willen erhlären

rnuBte, daB der Irrtuin aus Binfalt geschehen und er sich eidlich

2nr Vernichtung der Beanstandeten Kniender verpllichte.
Damit war auch dieser ^wist gütlich Beigelegt, damit

„innfüro Bein theil den anderen an seinen Wappen, Br^-
heiten, Kechten usw. weder scBmüt^en nach schmächen,
sonder einander treue, aufrechte, Bidgenössisclre nachpur-
schaft erzeigen".

Die Stadtfahne

Bestimmte urhundliche Weisungen üBer die BarBcn der 8tadt-
fahne sind Bis Beute noch nicht aufgefunden worden. Blach

Brauch und Herkommen sind es 8chwar?-WeiB-R.ot. Diese

Barhfolge ist auch Bei dem „Bahnenstreit", der vor einigen
fahren entBrannte, neuerdings Bestätigt worden. 8chwar? ist
das Wappentier, silBern der 8clrild, rot die Bewehrung des

Bärs; diese WappentarBen gelten auch für die Bahne.
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